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Entgeltumwandlung VBL (private Altersvorsorge)








Liebe Kolleginnen und Kollegen, 





im Januar und März 2003 hatten wir Sie auf die Möglichkeit der Entgeltumwandlung im Rahmen der privaten Altersvorsorge hingewiesen, die damals leider nur für den kommunalen Bereich tarifvertraglich geregelt war, aber von Bund und Ländern verweigert wurde. Es sollte verhandelt werden, und wir wollten zum Ergebnis der Verhandlungen wieder informieren. 





Diese Verhandlungen haben lang gedauert, aber es gibt nun endlich den „Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für die Beschäftigten der Länder (TV-Entgelt U-L)“ seit 12. Oktober 2006 und dazu eine Regelung der TdL und der Deutschen Rentenversicherung zur „Entgeltumwandlung während Altersteilzeit“. Durch unglückliche Umstände können wir erst jetzt darauf hinweisen.





Gegenüber anderen Vorsorgemaßnahmen hat die Entgeltumwandlung, die für LiA als bei der VBL pflichtversicherte Beschäftigte bei der VBL durchzuführen ist, beispielsweise den Vorteil, dass sie zu einer lebenslangen Rente führt, dass eingezahltes Geld erhalten bleibt und eine günstige Verzinsung garantiert werden kann. 


Welche Regelung jeweils günstig und sinnvoll ist, muss jeder selbst entscheiden und sich dazu über die verschiedenen Möglichkeiten und Modalitäten informieren. Auf der Startseite der Website der VBL (� HYPERLINK "http://www.vbl.de" ��www.vbl.de�) finden Sie einen Link „Entgeltumwandlung“. Es ist sicher sinnvoll, sich durch die VBL über Einzelheiten beraten zu lassen. 


Kontaktmöglichkeiten finden Sie ebenfalls auf der Website.








Mit freundlichen Grüßen


Ihr AKA BW 











